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Lokalmacht anzulehnen oder zumindest sich aus dem ehemals zähringi­
sehen Machtbereich etwas abzusetzen.

Das Kloster Peterlingen scheint sich mit den Zähringern überhaupt 
nicht sonderlich gut vertragen zu haben, wie wir noch öfters sehen 
werden. Jenseits der Vogteifrage ergeben sich urkundliche Beziehungen 
zu der Dynastie zwar nur aus der oben289) erwähnten Urkunde von 
1177. In ihr erstattete der Herzog den Mönchen von Peterlingen ihren 
Eigenbesitz zu Freiburg im Uechtland zurück, auf dem 1157 der vierte 
Teil der Stadt mit der Pfarrkirche St. Nikolaus, dem heutigen Münster, 
erbaut worden war. Hüffer240) hat dies als „großherzig“ bezeichnet, 
doch deutet es auf eine Mißachtung der Klosterrechte bei der Gründung 
Freiburgs (1157) hin, und wenn die Mönche zwanzig Jahre brauchten 
(multipliciter rogaverunt\ bis ihnen Recht wurde, so wird man kaum 
von guten Beziehungen zu den Zähringern reden können. Die Mönche 
erhielten ohnehin nur einen Teil ihres Allods zurück. Nach der sehr 
plausiblen Berechnung von Dupraz241) betrug das Gesamtareal der neu 
gegründeten Stadt 55 009 m2, wovon etwa 12 800 m2 dem Kloster Peter­
lingen gehörten, das davon 1177 jedoch nur 3560 m2 zurückerhielt, frei­
lich vermehrt um die an der Pfarrkirche und dem Friedhof hängenden 
Rechte. Die Einigung von 1177 blieb im übrigen ohne jede Folgen. 
Zwar zählt JL. 14858 von 1183 noch die ecclesia que dicitur de Friborg 
unter den Klosterbesitzungen auf, aber als am 6. Juni 1182 der Bischof 
von Lausanne die fertiggestellte Pfarrkirche St. Nikolaus weihte, war 
Peterlingen nicht vertreten, obgleich der Bischof den Freiburgern zum 
Nachteil der Pfarreirechte die Sepultur in Hauterive, Humilimont und 
Peterlingen zugestand, was die peterlingischen Rechte in Freiburg be­
rührte242). Die Zähringer haben also offenbar nicht viel getan, um die 
Restitution des peterlingischen Eigengutes in Freiburg an das Kloster 
auch zu verwirklichen. Dagegen hätten sie angesichts der etwas kühlen 
Beziehungen zu dem Kloster umso mehr Anlaß gehabt, eine Stadt­
entwicklung in Peterlingen gegen das Kloster zu fördern.
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Wir halten es aufgrund der vorangegangenen Ausführungen für mög­
lich, ja sogar für wahrscheinlich, daß die Zähringer für die Plan­
gründung, die sich aus dem Stadtgrundriß von Peterlingen erkennen 


